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▶▶ Kfz-Haftpflichtversicherung
nicht genutztes, aber angemeldetes fahrzeug muss haftpflicht-
versichert sein

| Ist ein Fahrzeug weiterhin zugelassen und fahrbereit und wurde es nur 
deshalb auf einem Privatgrundstück abgestellt, weil sein Eigentümer es 
nicht mehr nutzen will, muss eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden. |

Das folgt nach einer Entscheidung des EuGH (4.9.18, C 80/17, Abruf-Nr. 204915) 
aus der Ersten Richtlinie über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung  
(RL 72/166/EWG). In dem Fall konnte eine Frau aus gesundheitlichen Gründen 
ihr Fahrzeug nicht mehr nutzen. Sie hatte es daher im Hof ihres Hauses  
abgestellt. Offiziell stillgelegt hatte sie es jedoch nicht. 

Ohne ihre Erlaubnis und ihr Wissen benutzte ihr Sohn das Fahrzeug. Dabei 
kam es zu einem Unfall, bei dem der Sohn und zwei weitere Fahrzeuginsas-
sen verstarben. Zu dem Zeitpunkt bestand keine Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung für das Fahrzeug. Der Fundo de Garantia Automóvel (Auto-
mobil-Garantiefonds, Portugal) leistete den Rechtsnachfolgern der Insassen 
Ersatz für die durch den Unfall entstandenen Schäden. Anschließend nahm 
er im Einklang mit der insoweit im portugiesischen Recht vorgesehenen 
Möglichkeit die Fahrzeugeigentümerin auf Regress in Anspruch.

Der EuGH entschied, dass die Frau zu Recht in Anspruch genommen werde. 
Ein Fahrzeug, das nicht ordnungsgemäß stillgelegt wurde und fahrbereit ist, 
fällt unter den Begriff „Fahrzeug“ im Sinne der Ersten Richtlinie. Nur weil 
seine Eigentümerin es nicht mehr nutzen will und es auf einem Privatgrund-
stück abgestellt hat, fällt es nicht aus der in der Richtlinie aufgestellten Ver-
sicherungspflicht. Die Frau hätte das Fahrzeug hier also versichern müssen. 

Sodann stellt der Gerichtshof fest, dass die Zweite Richtlinie einer gesetz-
lichen Regelung nicht entgegensteht, die vorsieht, dass die Entschädigungs-
stelle (hier der Fundo de Garantia Automóvel) ein Rückgriffsrecht nicht nur 
gegen den oder die für den Unfall Verantwortlichen hat, sondern auch gegen 
die Person, die eine Haftpflichtversicherung für das Unfall-Fahrzeug hätte 
abschließen müssen, dies aber unterlassen hat. Dies gilt auch, wenn sie  
zivilrechtlich nicht für den Unfall verantwortlich ist.
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▶▶ Prozessrecht 
Prozessführungsbefugnis des Schadensabwicklungsunternehmens 

| Das Schadensabwicklungsunternehmen eines Rechtsschutz-VR ist auch 
dann passiv prozessführungsbefugt gemäß § 126 Abs. 2 S. 1 VVG, wenn der 
VN Deckungsschutz im Wege eines auf „Quasideckung“ gerichteten Schaden-
ersatzanspruchs begehrt. |

Diese Klarstellung traf der BGH (11.7.18, IV ZR 243/17, Abruf-Nr. 202722).
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